
überdecken versuchen. Vielmehr muß jetzt alle Kraft 
darauf konzentriert werden, daß die Gerichte bei 
vollem Wirksamwerden der Schöffen die vor ihnen 
stehenden Aufgaben zufriedenstellend lösen. Es geht 
demgemäß zunächst um die Frage, wie im Straf- und 
Zivilprozeß die Mitwirkung der Schöffen die Durch
setzung der neuen Prinzipien sichert, und zwar sowohl 
in der Verhandlung wie der Entscheidung- Dabei stehen 
Strafsachen im Vordergrund des allgemeinen öffent
lichen Interesses.

Die Aufmerksamkeit der Schöffen muß sich auf die 
Wahrung der Gesetzlichkeit des Verfahrens während 
der Hauptverhandlung richten. Die Schöffen müssen 
vor allem durch ihre Fragestellung auch darauf hin
wirken, daß die entlastenden Umstände, die sich ins
besondere auch aus der Person und den persönlichen 
Verhältnissen des Angeklagten ergeben, zur Sprache 
kommen und unbeschränkt zur Urteilsfindung heran
gezogen werden. Neben der Wahrung der Gesetzlichkeit 
und der Rechte des Angeklagten in der Verhandlung 
steht im Mittelpunkt der Entwicklung unserer Recht
sprechung in Strafsachen die Frage nach der richtigen 
Strafe. Die Strafe ist dann richtig, wenn sie die ge
samten Umstände der Tat sowie die Persönlichkeit des 
Täters, seine persönlichen Verhältnisse und seine Mo
tive, hinsichtlich ihrer Gesellschaftsgefährlichkeit unter 
Berücksichtigung der gegenwärtigen Klassenverhält
nisse beurteilt und bestmöglich der Erziehung des 
Verurteilten dient. Wie notwendig es für jeden einzel
nen Schöffen ist, sich mit diesen Gedankengängen ausr 
einanderzusetzen, zeigt die Bemerkung des Kreis
gerichtsdirektors von Stalinstadt auf der Schöffenaktiv
tagung: „Nur wenige Schöffen konnten sich von den 
bisherigen Strafmaßstäben lösen“.

Der Minister der Justiz erläuterte die Voraussetzun
gen, unter denen in unserem Staate eine strafbare 
Handlung gerichtliche Verfolgung erfordert, und be
tonte, daß in den Fällen, in denen eine Bestrafung 
notwendig ist, die Art der anzuwendenden Strafe ge
wissenhaft ausgewählt werden muß. Dabei dürfe 
man die Anwendung des Grundsatzes „Die Gerichte 
sollen erziehen“ nicht mit der schematischen Verhän
gung milder Strafen verwechseln und auch die weitere 
Aufgabe der Strafgerichte, die Bürger vor Verbrechen 
zu schützen, müsse Beachtung finden. Die anschließende 
Diskussion hat gezeigt, daß viele Schöffen sich über 
diese Fragen bereits selbständig und ernsthaft Ge
danken machen.

In einem weiteren Abschnitt ihres Referats beschäf
tigte sich Dr. Benjamin mit der Art des Zusammen
wirkens von Berufsrichter und Schöffen bei der Urteils
findung. Auch wenn unsere Richter selbst aus den 
Kreisen der Werktätigen kommen und die Fühlung 
zu ihnen nicht verloren haben, wird doch mitunter 
der Werktätige, der heute noch an der Werkbank steht, 
manches von einem andern Gesichtspunkt aus sehen. 
Nur wenn sie in der Urteilsberatung ihre unterschied
lichen Meinungen offen austauschen, wird es gelingen, 
ein richtiges Urteil zu fällen. Dabei wird der Charakter 
dieser Auseinandersetzung dadurch bestimmt, daß die 
Richter als Funktionäre des Staates der Werktätigen 
und die Schöffen aus den Kreisen der Werktätigen das 
gemeinsame Ziel der Festigung unserer Arbeiter-und- 
Bauern-Macht haben. Der Minister bezeichnete es in 
diesem Zusammenhang als eine unserer Hauptaufgaben, 
den Einfluß der Schöffen auf die Rechtsprechung da
durch zu verstärken, daß ihnen Gelegenheit gegeben 
wird, in der Hauptverhandlung und Urteilsberatung zu 
den entscheidenden Fragen jedes einzelnen Falles 
Stellung zu nehmen und daß die Schöffen dies unein
geschränkt und selbstbewußt tun.

Ein noch neues Gebiet ist die Kontrolle der Recht
sprechung durch die Schöffen, durch welche sich ihr 
Einfluß auf den Inhalt der gesamten Rechtsprechung 
ausdehnen sollte, auch auf solche Urteile, die ohne 
Mitwirkung von Schöffen zustande kommen- Dr. Benja
min forderte die Anwesenden auf, sich zu dieser Frage 
in der Diskussion zu äußern, da dem Ministerium bis
her nur einige Ansätze zu einer solchen fruchtbaren 
Kontrolltätigkeit der Schöffen bekannt geworden seien. 
Sie warnte davor, die Kontrolle durch das Lesen allzu 
zahlreicher Urteile schematisch auszuüben, und regte 
an, daß der Vorsitzende des Gerichts selbst die 
Schöffen auf problematische Verfahren hinweisen solle.

In der Diskussion kam zu dieser Frage u. a. der 
Vorschlag, alle solche Urteile zu überprüfen, bei denen 
der Strafausspruch sich wesentlich von dem unterschied, 
was der Staatsanwalt oder Verteidiger beantragt 
hatten. Diese Urteilskritik der Schöffen kann, wie der 
Minister der Justiz erläuterte, einmal dazu führen, 
Fehler im Verfahren, in der Art der Begründung des 
Urteils zu erkennen und für das ganze Gericht die 
Lehren aus diesen Fehlern zu ziehen. Es wird aber 
auch Vorkommen, daß die Schöffen zu dem Ergebnis 
gelangen, daß eine Verurteilung zu Unrecht erfolgt ist 
oder daß das Urteil so grob unrichtig ist, daß es nicht 
aufrechterhalten werden kann. In diesem Fall ist das 
Schöffenkollektiv berechtigt, eine solche Entscheidung 
über die Justizverwaltungsstelle an das Ministerium 
zu geben, damit die Kassation dieses Urteils angeregt 
wird.

Entsprechend der Bedeutung der Mitwirkung von 
Schöffen an der Rechtsprechung schlägt das Ministerium 
der Justiz einige gesetzliche Änderungen vor, die eine 
noch breitere Mitwirkung ermöglichen sollen. Diese 
Vorschläge wurden bereits auf den Schöffenaktivtagun
gen diskutiert und haben die lebhafte Zustimmung der 
Schöffen gefunden. Dabei geht es auf dem Gebiet des 
Strafprozesses um die Mitwirkung beim Eröffnungs
beschluß sowie bei dem Beschluß, durch welchen be
dingte Strafaussetzung gewährt bzw. widerrufen wird, 
auf dem Gebiet des Zivilprozesses um die Mitwirkung 
bei einstweiligen Anordnungen in Familiensachen. Als 
Maßstab für den Umfang der vorzunehmenden Er
weiterung der Befugnisse der Schöffen dürfen nicht die 
Kenntnisse und Fähigkeiten der aktivsten, sondern der 
durchschnittlichen Schöffen herangezogen werden; da
her ist nur eine schrittweise Ausdehnung ihrer Rechte 
und Pflichten möglich. Worauf es ankommt, ist, daß die 
Schöffen zu den Fragen Stellung nehmen, die in der 
Sache selbst ausschlaggebend sind und zu denen sie 
sich auf Grund ihres sozialistischen Rechtsbewußtseins 
äußern können.

Abschließend sprach Dr. Benjamin auch noch über 
Fragen der Schöffenschulung, der Schöffenzeitschrift 
und der propagandistischen Wirkung der Schöffen. 
Sie trat hier zum Teil überhöhten Anforderungen ent
gegen, die an Inhalt und Ausgestaltung der Schöffen
schulung gestellt wurden. Wenn auch in dem Wunsch 
nach stärkerer Vermittlung von Rechtskenntnissen ein 
richtiger Kern enthalten ist, so würden wir doch das 
Wesen unseres Gerichts verwischen, wenn wir den 
Schöffen zu einem „halben“ Berufsrichter machen wür
den- Es darf keine Überlastung des Schöffen mit Einzel
wissen eintreten; dagegen müssen ihm die Grundprin
zipien unserer Justizpolitik bekannt sein, und die 
Schulung muß dieses Verständnis vertiefen. — Auch 
eine noch bessere Ausgestaltung der Schöffenzeitschrift 
sowie die Herausgabe von Einzelheften über bestimmte 
Rechtsgebiete als Beilage zur Schöffenzeitschrift, die 
dann später zu einem Handbuch des Schöffen zu
sammengestellt werden können, wird dazu beitragen, 
die Gesetzeskenntnisse der Schöffen zu vermehren und 
zu festigen.

Als die Basis der propagandistischen Tätigkeit der 
Schöffen bezeichnete Dr. Benjamin das Schöffenkollek- 
tiv, dem sie empfahl, Verbindung zur BGL des je
weiligen Betriebes aufzunehmen. Dabei darf man das 
Schöffenkollektiv natürlich nicht als ein gewerkschaft
liches Organ auffassen, und es darf sich auch nicht zu 
einer Art „Schöffenverein“ entwickeln. Seine Funktion 
besteht vielmehr darin, die Rolle des Schöffen im Be
trieb für alle Werktätigen sichtbar zu machen und bei 
der Erläuterung unserer Gesetze und Rechtsprechung 
wirksam mitzuhelfen. Die propagandistische Tätigkeit 
der Schöffen festigt das Vertrauen der Bürger zu dem 
Schöffen, damit aber zugleich auch das Vertrauen zum 
Gericht. Die propagandistische Arbeit der Schöffen ist 
ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des sozialisti
schen Rechtsbewußtseins der Bürger. Sie macht sie 
nicht nur mit den Gesetzen bekannt, sondern weckt 
auch ihre Bereitschaft, diese Gesetze als richtig anzu
erkennen und freiwillig und bewußt einzuhalten.

Die Gerichte, die Justizverwaltungen, das Justiz
ministerium sind sich ihrer Verpflichtung, die sozia
listische Gesetzlichkeit ständig zu festigen, die Rechts
ordnung strikt einzuhalten und die Rechtssicherheit der 
Bürger zu erhöhen, bewußt. Sie erkennen voll an, in
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